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Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Klärwerk Spiegelau 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

vom 06.03.2023 

Auf Grund von § 18 Abs. 2 der Verbandssatzung 

und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 

Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-

haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

748.700 € und im Vermögenshaushalt in den Ein-

nahmen und Ausgaben mit 294.000 € ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

(1) Betriebskostenumlage Klärwerk Spiegelau 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird 

auf 446.700 € festgesetzt und auf die Verbands-

mitglieder umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der 

Frischwasserbrauch des Vorjahres (§ 19 Abs. 2 der 

Verbandssatzung). 

(2) Betriebskostenumlage Dezentrale Unterkunft 

Der durch Mieten und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 0 € 

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-

legt. Umlegungsschlüssel ist 55% Gemeinde Spie-

gelau und 45% Gemeinde St. Oswald - Riedlhütte 

(3) Investitionsumlage Klärwerk Spiegelau 

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 
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10.000 € festgesetzt und auf die Verbandsmitglie-

der umgelegt. Umlageschlüssel sind die zum An-

schluss vorgesehenen Einwohnergleichwerte 

(EGW) (§19 Abs. 1 der Verbandssatzung). 

(4) Investitionsumlage Dezentrale Unterkunft 

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 

240.000 € festgesetzt und auf die Verbandsmit-

glieder umgelegt. Umlegungsschlüssel ist 55% 

Gemeinde Spiegelau und 45% Gemeinde St. 

Oswald – Riedlhütte 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-

tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-

plan wird auf 75.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in 

Kraft. 

 

Spiegelau, 6. März 2023 

Zweckverband Klärwerk Spiegelau 

Roth 

Verbandsvorsitzender 

 

Hinweis: 

Die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen ist bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-

haltssatzung während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten im Rathaus der Gemeinde Spiegelau ein-

sehbar. 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

einer Baugenehmigung 

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 

Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-

scheid vom 16.02.2023 unter dem Aktenzeichen 

40-1-BG-275-2022 der DFMG Deutsche Funkturm 

GmbH, Dingolfinger Str. 1 - 11, 81673 München, 

eine Baugenehmigung für den Neubau eines 

Stahlgittermastes inkl. Systemtechnik auf dem 

Grundstück Flurnummer 475/1, Gemarkung Groß-

armschlag, Stadt Grafenau, erteilt. 

 

Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 

eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 

66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-

se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-

lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 

bewirkt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-

nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-

den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-

gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 

Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-

schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 

Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-

lichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 

Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 

den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-

gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-

ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
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44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 301, während der all-

gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Eine vorherige Terminvereinbarung unter 

08551/572805 wird empfohlen. 

 

Freyung, 17.03.2023 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Höcherl 

Regierungsdirektor 
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